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1. (1)Die Beziehungen zwischen den Trägern der Krankenversicherung und den freiberuflich tätigen Dentisten

werden durch Gesamtverträge geregelt. Hiebei finden die Bestimmungen der § 340 Abs. 1, 341 bis 343a und 343c

mit der Maßgabe sinngemäß Anwendung, daß an die Stelle der Ärztekammern die Österreichische

Zahnärztekammer tritt.

2. (2)Die Beziehungen zwischen den Trägern der Krankenversicherung und den zur selbständigen Berufsausübung

berechtigten klinischen Psychologen bzw. den zur selbständigen Ausübung berechtigten Psychotherapeuten

können durch je einen Gesamtvertrag mit beruflichen Interessenvertretungen der klinischen Psychologen, deren

Leistungsfähigkeit bezüglich der psychosozialen Versorgung unter Bedachtnahme auf ein Gutachten des

Psychologenbeirates (§ 42 Z 1 des Psychologengesetzes 2013), sowie beruflichen Interessenvertretungen der

Psychotherapeuten, deren Leistungsfähigkeit bezüglich der psychosozialen Versorgung unter Bedachtnahme auf

ein Gutachten des Psychotherapiebeirates (§ 56 Abs. 8 Z 1 PThG 2024) vom Bundesminister für Arbeit,

Gesundheit und Soziales mit Bescheid festgestellt worden ist, geregelt werden. Hiebei sind die §§ 341, 342 Abs. 1

bis 2a und 343 Abs. 1 bis 3 so anzuwenden, dass an die Stelle der Träger der Krankenversicherung der

Dachverband und an die Stelle der Ärztekammer die jeweilige freiwillige berufliche Interessenvertretung tritt.

3. (2a)Die Beziehungen zwischen den Trägern der Krankenversicherung und den in § 149 Abs. 3 genannten

Krankenanstalten werden durch Gesamtverträge geregelt, die für diese Krankenanstalten von der in Betracht

kommenden gesetzlichen Interessenvertretung abzuschließen sind.

4. (2b)Die Beziehungen zwischen den Trägern der Krankenversicherung und jenen Krankenanstalten, die ambulante

Untersuchungen mit Großgeräten im Sinne des von der Bundes-Zielsteuerungskommission im Rahmen des

Österreichischen Strukturplans Gesundheit (ÖSG) beschlossenen Großgeräteplanes in der jeweils geltenden

Fassung durchführen, werden hinsichtlich dieser Leistungen durch Gesamtverträge geregelt. Diese

Gesamtverträge, welche die in § 342 Abs. 1 aufgezählten Gegenstände in sinngemäßer Anwendung zu regeln

haben, werden für die genannten Krankenanstalten von der in Betracht kommenden gesetzlichen

Interessenvertretung abgeschlossen. § 342 Abs. 2a ist sinngemäß anzuwenden.

5. (2c)Die Beziehungen zwischen den Trägern der Krankenversicherung und Krankenanstalten nach § 2 Abs. 1 Z 5

KAKuG können hinsichtlich bestimmter medizinischer Sonderfächer oder Teile dieser durch Gesamtverträge

geregelt werden. Abs. 2b letzter und vorletzter Satz sind anzuwenden.

6. (3)Die Beziehungen zwischen den Sozialversicherungsträgern und anderen

Vertragspartnern/Vertragspartnerinnen als Ärzten/Ärztinnen, Zahnärzten/Zahnärztinnen, Gruppenpraxen,

Dentisten/Dentistinnen, Apothekern/Apothekerinnen und Krankenanstalten können durch Gesamtverträge

geregelt werden. Hiebei finden die Bestimmungen des § 341 mit der Maßgabe sinngemäß Anwendung, daß an die

Stelle der Ärztekammer die zuständige gesetzliche berufliche Vertretung tritt. § 342 Abs. 2a ist sinngemäß

anzuwenden.

7. (4)Sieht ein gemäß Abs. 3 abgeschlossener Gesamtvertrag vor, daß ohne Abschluß von Einzelverträgen die im

Gesamtvertrag angeführten Verbandsangehörigen die Sachleistungen für Rechnung der Träger der

Krankenversicherung zu erbringen haben, dann regelt der Gesamtvertrag selbst mit verbindlicher Wirkung die

Beziehungen zwischen den Verbandsangehörigen und den Versicherungsträgern.

8. (5)Bei den Vereinbarungen über die Vergütungen der Tätigkeiten sind die im Rahmen der Planung der

Gesundheitsversorgungsstruktur beschlossenen Qualitätsvorgaben einzubeziehen.
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